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  Landschaftsplanung   

  Stettiner Ring 18, 86405 Meitingen  
  Tel. 0176 - 70 566 887
  Fax 08271 - 42 58 480
  cornelia.sing@gmx.net
.

§ 1

§ 2

Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung 
gemäß § 10  BauGB rechtsverbindlich.

Der Bebauungsplan besteht aus der Bebauungsplanzeichnung, 
den daneben vermerkten Festsetzungen und der Begründung

Allgemeines Wohngebiet  (§ 4 BauNVO)
Ausnahmen nach §4, Abs. 3 sind ausgeschlossen.
Je Gebäude sind nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig.

WA

2 Vollgeschosse als Höchstgrenze
davon  1Vollgeschoss bis zur Traufe

1Vollgeschoss im Dachraum
II=ID

gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. Nov. 2017 (BGBl. I S. 3634) 
zuletzt geändert am 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147)

gemäß Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert 
am 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) und der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

GEMEINDE MÖNCHSDEGGINGEN
ORTSTEIL ZISWINGEN
LANDKREIS DONAU-RIES
1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS
"ZISWINGEN NORD"

GEMEINDE MÖNCHSDEGGINGEN 
ORTSTEIL ZISWINGEN
LANDKREIS DONAU-RIES
1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS
"ZISWINGEN NORD"

Gleichzeitig verliert der Bebauungsplan "Ziswingen Nord" durch 
den vorliegenden Bebauungsplan seine Rechtsgültigkeit.

Baugrenze

E/D offene Bauweise, nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig

Garagen und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO dürfen nur 
innerhalb der überbaubaren Flächen errichtet werden.

Untergeordnete Nebenanlagen bis zu 75 m³ Bruttorauminhalt 
können auch außerhalb der überbaubaren Flächen
errichtet werden.

Es sind nur Satteldächer zulässig.

Hauptfirstrichtung zwingend

naturrote bis rotbraune oder anthrazitfarbene Schuppendeckung

Für die Festsetzung II=ID gilt folgendes:

SD
20-48

Satteldach, Dachneigung 20-48 Grad, zwingend

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches 
Verfahren durchzuführen. Die entsprechenden Unterlagen sind 
dann bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen.

Zur Klärung der Behandlungsbedürftigkeit des Niederschlags-
wassers, also der Feststellung, ob verschmutztes oder unver-
schmutztes Niederschlagswasser vorliegt, empfehlen wir die 
Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit Regenwasser" der Deutschen Vereinigung für 
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA). 
Auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 der DWA wird hingewiesen 
("Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser").
Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes 
für eine Versickerung sollte vor der Planung der Entwässerungs-
anlagen durch geeignete Sachverständige überprüft werden.

Die Energie- und Fernmeldeversorgung soll nur über
Erdleitungen erfolgen.

Bei der Durchführung von Baumpflanzungen ist darauf
zu achten, daß die Bäume in mindestens 3,0 m Entfernung
von den Anlagen der Versorgungsträger gepflanzt werden.
Sollte dieser Mindestabstand unterschritten werden,
sind Schutzmaßnahmen für die Anlagen erforderlich.

Die Entwässerungseinrichtungen sind so anzulegen, dass wild 
abfließendes Wasser schadlos abgeführt werden kann.

öffentliche Grünfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

Die Aufstellung von Luftwärmepumpen ist nur in allseitig 
umschlossenen Räumen zulässig.

An sämtlichen Durchbrüchen und Öffnungen vom Aufstellraum ins 
Freie darf ein Schalldruckpegel, in 1m Entfernung von der Öffnung, 
von 30 dB(A) nicht überschritten werden.

Bei Dimensionierung und Ausführung von Schalldämmkulissen und 
Schalldämpfern ist grundsätzlich sicherzustellen, dass die 
Geräusche nach Schalldämpfer keine Tonhaltigkeit aufweisen und 
insbesondere auch im tieffrequenten Bereich unter 90 Hz 
ausreichend schalldämpfende Eigenschaften aufweisen.

5 Maßzahlen in Meter18

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Umgrenzung von Flächen für die Landwirtschaft, die von 
jeglicher Bebauung, von der immissionsschutzrelevante
Auswirkungen auf die Wohnbauflächen ausgehen
(z. B. Ställe, Güllegruben, Fahrsilos usw.) freizuhalten sind.

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummern

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Gebäude bestehend

z.B. 250

Vorschlag für zu errichtende Gebäude

Parzellennummerierung

Empfehlung für Garagenzufahrt

Ortsdurchfahrtsgrenze

Durch die Nutzung der angrenzenden landwirtschaft-
lichen Grundstücke ist zeitweilig mit Geruchs-,
Staub- und Lärmimmissionen zu rechnen; sie sind zu dulden.

z.B.

Gasleitung der Schwaben Netz GmbH

Bodendenkmal mit Nummerierung

Bei der Aufstellung und dem Betrieb von Klimageräten, Kühl-
geräten, Lüftungsgeräten, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Blockheiz-
kraftwerken ist der von der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für
Immissionsschutz erstellte LAI Leitfaden für die Verbesserung des 
Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten (Klimageräte, 
Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-Block-
heizkraftwerke) in der jeweils gültigen Fassung (aktuelI/28.03.2013) 
zu beachten.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen folgende Boden-
denkmäler:

D-7-7229-0152-Siedlung der Hallstattzeit 

D-7-7229-0153-Villa rustica der römischen Kaiserzeit 

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege teilt mit:

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes ist eine denkmaIrechtliche Erlaubnis 
gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen 
Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutz-
behörde zu beantragen ist.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Teilaufhebung 
des Bebauungsplanes "Ziswingen Nord"

Pflanzgebot 2-reihige Hecke, Pflanzraster 1,50 x 1,50 m
Bäume und Sträucher der standortheimischen Vegetation
zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
Bei Ausfall von Pflanzen ist entsprechender Ersatz zu leisten.

Rotbuche, Bergahorn, Esche, Eberesche, Hainbuche, Spitzahorn, 
Vogelkirsche, Holzbirne, Mehlbeere, Speierling, Elsbeere,
Obstbäume regionale, bewährte Sorten

Hasel, Weißdorn, Schneeball, Hartriegel, Heckenkirsche, Liguster, 
Schlehe, Holunder

Sträucher, 2xv oB 60-100:

2 Vollgeschosse zwingendII

Grundflächenzahl 0,350.35
Geschossflächenzahl 0,50.5

Das Dachflächenwasser ist soweit möglich auf dem Grundstück
zu versickern. Zusätzlich kann es in Zisternen gesammelt und
zur Regenwassernutzung auch im Gebäude verwendet
werden. Es ist zulässig, etwa anfallendes Überwasser in den
öffentlichen Kanal zu leiten.
Niederschlagswasser von Hofflächen, Stellplätzen usw.
ist über durchlässige Gestaltung der Flächen oder
breitflächig zu versickern.

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser sind die Anforderungen der "Verordnung über die 
erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser" (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
- NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser
(TRENGW) zu beachten.

WH 5,50

GH 10,20 Die Gebäudehöhe der Hauptgebäude darf höchstens 10,20 m
betragen, gemessen von Oberkante Rohfußboden Erdgeschoß
bis zum Dachfirst.

Die Oberkante des Rohfußbodens Erdgeschoß darf höchstens 
0,15 m über der Fahrbahnoberkante der Erschließungsstraße 
liegen, von der aus die Garage bzw. die Fläche für Gemein-
schaftsparkplätze erschlossen wird, gemessen in der Mitte der 
straßenseitigen Grundstücksgrenze.

Alle Gebäude sind mit Außenputz oder mit einer Holzfassade 
in hellem Farbton auszuführen. Auffallend gemusterter Putz ist 
unzulässig. Die Holzschalung ist in waagrechter oder senkrechter 
Struktur auszuführen. Zur Gliederung der Baukörper sind Holz, helles 
Sichtmauerwerk und Sichtbeton sowie partielle Farbakzente 
zugelassen.

Baustoffe und Anstriche in grellen Farben und glänzen-
den Oberflächen sind an Gebäudeaußenflächen unzulässíg.

Gebäude in Blockbohlenbauweise sind nicht zulässig.

Die Hauptgebäude müssen in Firstrichtung längsrechteckig sein.
Verhältnis Breite : Länge max. 4 : 5

Die Grundstücke können, mit Ausnahme der Garagenzu-
fahrten, entlang den Straßenbegrenzungslinien und zwischen den 
Grundstücken durch hinterpflanzte Zäune oder Hecken 
abgegrenzt werden.

Einfriedungsmauern  und -palisaden sind nicht zugelassen.

Für die zulässigen Einfriedungen gilt:
Sie sind zur Straße hin mit einer Höhe incl. Sockel von 1,0 - 1,20 m
auszuführen, max. Sockelhöhe 5 cm. Bei seitlichen und rück-
wärtigen Einfriedungen darf eine Gesamthöhe von 1,40 m nicht 
überschritten werden, max. Sockelhöhe 5 cm.

Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die Vorplätze vor den
Garagen sind in einer Tiefe von mindestens 5,0 m ab 
Straßenbegrenzungslinie offen zu halten.

Baugrundstücke entlang der Staatsstraße sind ohne Tür und Tor 
einzufrieden.

Unmittelbare Zufahrten und Zugänge von den Grundstücken 
zur Staatsstraße 2221 sind nicht zulässig.

Strassenbegrenzungslinie, Begrenzungslinie sonstiger
Verkehrsflächen

Geländeveränderungen sind so vorzunehmen, dass wild 
abfließendes Wasser schadlos abgeführt wird.

Strassenverkehrsflächen

Die Anbauverbotszone nach Art. 23 Abs.1 BayStrWG sowie die 
Anbaubeschränkungszone nach Art. 24 Abs. 1 BayStrWG sind 
in der Planzeichnung dargestellt.

Die unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke sind als
Grünflächen zu gestalten, soweit sie nicht für eine andere 
zulässige Nutzung wie Stellplätze, Arbeits- oder Lagerflächen, Spiel- 
oder Aufenthaltsflächen oder Traufstreifen verwendet werden. 
Ausnahmsweise dürfen pro Grundstück maximal 10 % dieser
definierten unbebauten Flächen ohne andere zulässige Nutzung 
abweichend von diesen Festsetzungen ausgeführt werden.

Grünfläche im Sinne des Abs. 1 ist eine Fläche, die mit natürlichen
Pflanzen, insbesondere Rasen, Wiesen, Zier- oder Nutzpflanzen
oder Gehölzen bepflanzt oder gestaltet ist. Vorzugsweise soll dies
durch standortgerechte und heimische Pflanzen und Gewächse
erfolgen.

Schotterungen mit Split, Steinen oder Kies, Kunstrasen, 
geschotterte Steingärten, großflächige Mulchungen, Platten-
beläge und ähnliche Befestigungen sind keine Grünfläche im
Sinne dieser Festsetzung. 

Wandhöhe sämtliche Nebengebäude 
(Garagen und Nebenanlagen) im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans:
Die Wandhöhe der Nebengebäude an der Traufseite darf 
höchstens 3,00 m betragen, gemessen von Oberkante Roh-
fußboden Erdgeschoß bis zum Schnittpunkt der Wand mit der
Dachhaut.

WH 6,60

SD/WD
10-28

Für die Festsetzung II  gilt folgendes:

Die Gemeinde Mönchsdeggingen erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1 
Satz1, des § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - In der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. Nov. 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert am 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147),
der Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert am 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802),
des Art. 79 Abs. 1, Nr. 1 und des Art. 81 der Bayerischen 
Bauordnung - BayBO - in der geltenden Fassung, 
des Art. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) 
in der gültigen Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der geltenden Fassung,
die 1. Änderung des Bebauungsplans "Ziswingen Nord" als Satzung.

Für den Geltungsbereich des Baugebietes gilt der von
MOSER + ZIEGELBAUER, Architektur und Städtebau GmbH,
Mittlere Gerbergasse 2, 86720 Nördlingen, und 
Dipl. Ing. (FH), Cornelia Sing, Landschaftsplanung 
Stettiner Ring 18, 86405 Meitingen, vom 01.02.2022 
ausgearbeitete Bebauungsplan in der Fassung vom ................  
mit den auf diesem vermerkten Festsetzungen.

P1 - P14

private Grünfläche 
Anpflanzungsverpflichtung: Die Erstbepflanzung auf den privaten 
Grünflächen muss durch die Erwerber auf eigene Kosten innerhalb 
von 3 Jahren ab Kauf angelegt werden.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 01.02.2022 die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.02.2022 ortsüblich 
öffentlich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Bau GB 
mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes in der Fassung vom 01.02.2022
hat in der Zeit vom 14.02.2022 bis 15.03.2022 stattgefunden.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am 12.02.2022 ortsüblich 
bekannt gemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf
des Bebauungsplans in der Fassung vom 01.02.2022
hat in der Zeit vom 14.02.2022 bis 15.03.2022 stattgefunden.

Der Gemeinderat hat am 05.04.2022 den Entwurf des 
Bebauungsplanes gebilligt und die Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
05.04.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 22.04.2022 bis 23.05.2022
öffentlich ausgelegt.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am 14.04.2022 ortsüblich
bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 05.04.2022 wurden die Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.04.2022 bis
23.05.2022 beteiligt.

Der Gemeinderat hat am 05.07.2022 nach Einarbeitung der 
Anregungen und Bedenken den Entwurf des 
Bebauungsplanes gebilligt und die erneute Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
beschlossen.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
05.07.2022 wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom 08.08.2022 bis 29.08.2022
öffentlich ausgelegt.
Ort und Zeit der Auslegung wurden am 01.08.2022 ortsüblich
bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 05.07.2022 wurden die Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 08.08.2022 bis
29.08.2022 beteiligt.

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom
06.09.2022 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
in der Fassung vom 06.09.2022 als Satzung beschlossen.

Mönchsdeggingen, den 07.09.2022

..................................
Karin Bergdolt, 1. Bürgermeisterin

Ausgefertigt

Mönchsdeggingen, den 08.09.2022

..................................
Karin Bergdolt, 1. Bürgermeisterin

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan
wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB 
ortsüblich bekannt gemacht

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Mönchsdeggingen, den .....................

..................................
Karin Bergdolt, 1. Bürgermeisterin

Dachaufbauten in der Form von Schleppgauben,
Giebelgauben, Zwerchgiebeln oder Zwerchhäusern sind
zugelassen.

First- oder Ansatzpunkt der Gauben muss mindestens 1,0 m unter 
dem First des Hauptdaches liegen. Die Gauben sind mindestens
2,0 m vom Ortgang zurückzusetzen.

Zwerchhäuser dürfen maximal 1,5 m vor die traufseitige 
Außenwand vortreten.

max. Dachüberstand an der Traufe: 0,5 m incl. Dachrinne
max. Dachüberstand am Ortgang: 0,3 m

Für alle Gebäude einschließlich der Garagen und Nebenanlagen 
wird festgesetzt:

Bei allen Satteldachgauben und Satteldachzwerchbauten ist die 
Dachneigung des Hauptdaches beizubehalten.

Bei allen anderen Dachaufbauten sind die Dachneigung und das
Deckungsmaterial frei wählbar.

Dachflächenfenster sind zulässig, wenn sie in die Dachfläche 
integriert sind. Solaranlagen bzw. Fotovoltaikanlagen dürfen 
bis zu einem Abstand von 20cm parallel zur Dachhaut 
errichtet werden.

Die Regelabstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO
sind anzuwenden.

Es gelten die Regelabstandsflächen nach Art. 6 BayBO.

Der Staatsstraße dürfen keine Abwässer und kein Nieder-
schlagswasser zugeleitet werden.

Die gesetzlichen Anbauverbotszonen dienen nur dem Schutze 
der Straße vor heranrückender Bebauung und dem Interesse 
sowie der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.
Sie genügen jedoch nicht zum Schutze der Anlieger vor Lärm-, 
Staub- und Abgaseinwirkungen. Das Staatliche Bauamt Augsburg 
macht darauf aufmerksam, dass wegen einwirkender Staub-, 
Lärm- u. Abgasimmissionen für die Zukunft keinerlei Entschä-
digungsansprüche oder sonstige Forderungen gegen die Straßen-
bauverwaltung erhoben werden können.

Ein Baum je 10 lfm Hecke, 3xv StU 10-12:

Die Wandhöhe des Hauptgebäudes darf höchstens 5,50 m 
betragen, gemessen von Oberkante Rohfußboden Erdgeschoß
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

Wandhöhe Hauptgebäude: 5,50 m bei Festsetzung II = ID

Stellplätze, Garagenzufahrten sowie Wege sind mit wasser-
durchlässigen, offenporigen Belägen (z.B. eingeschlämmte 
Schotterdecke, in Sandbett verlegtes Pflaster mit Fugen o. ä.)
herzustellen, um eine Versickerung von Niederschlagswasser
zu ermöglichen. Die Verwendung von Asphalt oder Beton 
ist aufgrund ihrer versiegelnden Wirkung unzulässig.

Je begonnene 500 m² Grundstücksfläche ist ein großkroniger 
heimischer Laubbaum oder Obstbaum (Hochstamm) zu pflanzen 
und dauernd zu unterhalten.

Die Randeingrünung auf der Nordseite kann auf das Pflanzgebot 
"ein Laubbaum/Obstbaum je 500 m² Grundstücksfläche"
angerechnet werden.

Ausfälle von Pflanzen sind innerhalb eines Jahres gleichwertig und 
gleichartig durch Nachpflanzung zu ersetzen. Pflanzqualität: 
Hochstämme, 3 x v, StU 10 - 12 cm

Das natürliche Gelände darf grundsätzlich nicht wesentlich 
verändert werden.
Abgrabungen und Auffüllungen dürfen nur bis max. 50 cm 
erfolgen. Das gilt nicht für den Parkplatz im Westen.
An den Grundstücksgrenzen dürfen keine Höhensprünge 
entstehen.

F

G+R

Fußweg

Geh- und Radweg

Die Bauverbotszone muss eingehalten werden.

Werbe- oder sonstige Hinweisschilder sind gem. Art.23 Abs.1 
BayStrWG innerhalb den Anbauverbotszonen unzulässig. 
Außerhalb der Anbauverbotszone dürfen Werbe- oder sonstige 
Hinweisschilder nur bis in Traufhöhe ausgeführt werden und 
bedürfen der vorherigen Genehmigung durch das Staatliche 
Bauamt Augsburg.

Die Wandhöhe des Hauptgebäudes darf höchstens 6,60 m 
betragen, gemessen von Oberkante Rohfußboden Erdgeschoß
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

Wandhöhe Hauptgebäude: 6,60 m bei Festsetzung II

Satteldach und Walmdach zulässig, 
Dachneigung 10-28 Grad, zwingend
maximaler Dachüberstand an sämtlichen Dachrändern: 0,70 m

naturrote bis rotbraune oder anthrazitfarbene Schuppendeckung
Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zugelassen.
Dachflächenfenster sind zulässig, wenn sie in die Dachfläche 
integriert sind.
Solaranlagen bzw. Fotovoltaikanlagen dürfen bis zu einem 
Abstand von 20cm parallel zur Dachhaut errichtet werden.

Als untergeordnet gilt ein maximaler Bruttorauminhalt von 75 m³.

Diese Gebäude müssen sich dem jeweiligen Hauptgebäude 
gestalterisch unterordnen.

Bei Garagen, Carports und Vordächern sind unabhängig von der 
Gebäudegröße andere Dachformen, -neigungen und -deckungsarten 
zulässig.

Bei untergeordneten Nebengebäuden, untergeordneten Wintergärten 
und untergeordneten Anbauten sind auch andere Dachformen, 
-neigungen und deckungsarten zulässig.

Bei Garagen, Carports und Vordächern sind unabhängig von der 
Gebäudegröße andere Dachformen, -neigungen und -deckungsarten 
zulässig.

Bei untergeordneten Nebengebäuden, untergeordneten Wintergärten 
und untergeordneten Anbauten sind auch andere Dachformen, 
-neigungen und deckungsarten zulässig.

Als untergeordnet gilt ein maximaler Bruttorauminhalt von 75 m³.

Diese Gebäude müssen sich dem jeweiligen Hauptgebäude 
gestalterisch unterordnen.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Zu dieser Bebauungsplanzeichnung gehört die Begründung.

N

MOSER + ZIEGELBAUER
ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU GMBH

MITTLERE GERBERGASSE 2      ·     86720 NÖRDLINGEN
TELEFON 09081/29018-0  ·  TELEFAX 09081/29018-19
ARCHITEKTEN@MOSER-ZIEGELBAUER.DE

M 1:1000
SUSANNE MOSER-KNOLL
DIPLOM-INGENIEURIN UNIV.
ARCHITEKTIN
STADTPLANERIN

ANTON ZIEGELBAUER
DIPLOM-INGENIEUR (FH) 
ARCHITEKT BDA
STADTPLANER

HELMUT GUCKERT
DIPLOM-INGENIEUR (FH) 
ARCHITEKT
STADTPLANER

01.02.2022/ 05.04.2022/ 05.07.2022/ 06.09.2022
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 Gasleitung der
 Schwaben Netz GmbH 
 da/dv 125 DP 4

Anbaubeschränkungszone
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1m Schutzstreifen

11

10

P12

P13 5
21

P14

3

H/B = 650 / 1250 (0.81m²)


